AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitatsstadt Siegen

Die 10. Sitzung des Verkehrsausschusses findet am

Dienstag, 06.12.2022, 17:00 Uhr,

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal, statt.

2.1

3.1

3.2

OFFENTLICHE SITZUNG

Hinweise zur Niederschrift Gber die Sitzung vom 30.08.2022
Fragestunde

Sachstand FuRgangeriiberweg Birbacher Weg

Antrage gemal} § 9 der Geschaftsordnung

Anliegerstrallen
- Antrag der Fraktion Die Linke

StralRe ,,Im stiBen Kampen” Beschilderung als Anlieger-StralRe
- Antrag der CDU-Fraktion -

FulRgdangeriiberweg SiegstralRe

Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der
Universitatsstadt Siegen am 27.09.2022

Haltestellenmodernisierung Altes Rathaus

Ertlichtigung eines Gehwegabschnitts und Querungshilfe durch vorgezogenen Sei-
tenraum in der TalstralSe

NICHTOFFENTLICHE SITZUNG
Hinweise zur Niederschrift Gber die Sitzung vom 30.08.2022
Verschiedenes

Mitteilungen an die Presse

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter
www.siegen.de abrufbar.

Siegen, 21.11.2022 Der Birgermeister



Universitatsstadt
Siegen

OFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

iber die 10. Sitzung des Verkehrsausschusses

vom:

von:

bis:

Ort:

Anwesend waren:

Vom Verkehrsausschuss:

Stv Eckhardt, Klaus
Stv Christian, Thomas
Stv Heilmann, Martin
AM Jagielski, Olaf

Stv Jung, Angela

Stv Kamieth, Jens
AM Kockritz, Thomas
AM Kruger, Jannik
AM Miller, Manfred
AM Neumann, Thomas
Stv Schneider, Rainer
Stv Schneider, Silke
Stv Schoew, Torsten
Stv Six, Annette

Stv Stinner, Jirgen
AM Waidmann, Maik

Beratende Mitglieder:

AM Becker, Lothar
AM Doérner, Andreas
AM Eckmann, Uwe

06.12.2022
17:00 Uhr
17:29 Uhr

Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,
57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal

- als Vorsitzender

vertritt Englert, Franz

vertritt Rhode, Manfred
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AM Frodl, Rudiger vertritt Schlabach, Ulrich
AM Gebhardt, Ralf
AM Kniep, Christian vertritt Wied, Stefan

AM Schiffmann, Peter
Als Zuhorer:
Stv Schwarzer, Michael -ab 17.23 Uhr

Von der Verwaltung:

Stadt. BD Schreiber

VA Hinkel

VA Born

VA Mockenhaupt - als Schriftfihrerin

Nicht anwesend waren:

Stv Englert, Franz vertreten durch Stv Schneider, Rainer
AM Vogt, Christian

IntRM Neumann, Natalia

AM Opterbeck, Ralf

AM Rhode, Manfred vertreten durch AM Eckmann, Uwe
AM Schlabach, Ulrich vertreten durch AM Frodl, Ridiger
AM Wied, Stefan vertreten durch AM Kniep, Christian
A. OFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 30.08.2022

Es werden keine Hinweise zur Niederschrift gegeben.

10. VerkA 06.12.2022
2. Fragestunde
2.1 Sachstand FuBgéngeriiberweg Biirbacher Weg

Vorlage Nr. AF 123/2022
Vorlage Nr. AF 124/2022

Herr Heilmann fragt in Zusammenhang mit dem FuRgangeriberweg Obere Dorfstrae/ Rin-
testraBe nach dem Planungsstand.

Herr Hinkel informiert, der Antrag sei ebenfalls eingereicht.
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=

3.1

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitétsstadt Siegen nimmt den Sachstand zum
FufSgdngeriiberweg Blirbacher Weg zur Kenntnis.
10. VerkA 06.12.2022

Antrdage gemal § 9 der Geschaftsordnung

Anliegerstrallen
- Antrag der Fraktion Die Linke

Vorlage Nr. AT 216/2022

Frau Born nimmt wie folgt Stellung:

1.

Die Recherche durch die StraRenverkehrsbehorde habe ergeben, dass keine Umwidmung
im widmungsrechtlichen Sinne gemeint sei.

Die Intention des Antrages der Fraktion , Die Linke” beziehe sich auf einen WDR-Bericht
Uber die Stadt Hemer. Dort wurde Anfang 2022 der politische Beschluss gefasst, ,,Spiel-
straBen auf Zeit” zu genehmigen.

Die Stadt Hemer habe sich dabei an der Stadt Griesheim orientiert, welche, neben Koln,
Frankfurt und Bremen (jeweils ein anderes Modell einer temporaren Spielstralie) in der
Handreichung ,SpielstraRen auf Zeit — Anregen. Ermoglichen. Vereinfachen” (Stand
08/2015) des Arbeitskreises Verkehrssicherheit beim Ministerium fir Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen thematisiert werde.

Die Stadt Hemer biete in den Monaten April bis Oktober an, fiir einen Wochentag in der
Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr eine SpielstraRe auf Zeit zu genehmigen. Ein Antrag dazu sei
im Serviceportal der Stadt Hemer hinterlegt.

Es kdnnen nicht alle Strallen als ,Spielstralle auf Zeit” ausgewiesen werden. Bspw.
Hauptstralien, wichtige Durchgangsstraen und StraBen auf denen Linienverkehr liege,
seien nicht geeignet; ebenso StraRen, in welchen es Baustellen gebe.

Flr die Antragsteller sei das Verfahren und die Bereitstellung des Sperrmaterials kosten-
frei. Die Stadt Hemer rechne It. deren Verwaltungsvorlage pro Sperrung
mit je 200 €.

2022 wurden in Hemer 3 Antrage gestellt und genehmigt, wovon eine Sperrstelle in ei-
nem bereits verkehrsberuhigten Bereich errichtet wurde. In Griesheim wurden It. Hand-
reichung seit 2002 pro Jahr 4-6 Antrage gestellt.

Bei einer ,SpielstraBe auf Zeit“ werde online Glber Rahmenbedingungen informiert (kein
Verkauf von Speisen und Getranken im 6ffentlichen Raum erlaubt, StraBe darf nur mit
Kreide bemalt werden, Nachbarschaft muss vor Sperrung mit einem der Genehmigung
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beigefligten Informationsblatt unterrichtet werden, Werbung und Presse ist nicht zulds-
sig).

Haftungsrechtlich erfolgen seitens der Stadte Griesheim und Hemer die Hinweise, dass
es sich um keine stadtische Veranstaltung handle, die Stadt keine Haftung tibernehme
und bei Schaden die privatrechtlichen Regelungen gelten.

9. Auf der Homepage der Stadt Siegen sei der ,,Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis fiir eine
Veranstaltung auf einer 6ffentlichen Verkehrsflache” hinterlegt, in welchem die Stadt
Siegen auch gleichzeitig den Versicherungsnachweis anfordere.

10. Soll das Griesheimer Modell fiir die Stadt Siegen Anwendung finden, missen die StralRen
ermittelt werden, fiir welche eine temporare Sperrung grundsatzlich nicht in Frage
komme. Es empfehle sich, diesen Plan mit den Sicherheits- und Ordnungspartnern (Poli-
zei, Ordnungsamt, Feuerwehr/Rettungsdienst, VWS, StraRenreinigung) abzustimmen, um
spater eine Verkiirzung des Genehmigungsverfahrens zu erreichen, sodass die Sicher-
heits- und Ordnungspartner zur Genehmigung des Einzelantrages lediglich noch in
Kenntnis gesetzt werden miussen.

11. Im Vergleich zu diesem Verfahren sei nochmal Bezug auf den bei der Stadt Siegen online
zur Verfligung stehenden Antrag zu nehmen und festzustellen, dass darlber bereits
StraRensperren fiir verschiedene Veranstaltungen beantragt werden kdnnen, wie bspw.
Polterabende und StralRenfeste.

Ein Antrags- und Genehmigungsverfahren bleibe somit in beiden Verfahren erforder-
lich. Das Anhoérungsverfahren der StraRenverkehrsbehérde der Stadt Siegen von Si-
cherheits- und Ordnungspartnern erfolge je Einzelantrag und habe sich bewahrt.

Im Anschluss beantwortet sie die Detailfragen von Frau S. Schneider und Herrn Neumann
abschlielRend.

= Aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung wird der Antrag zuriickgezogen, da das, was
durch den Antrag erreicht werden soll, in der Universitditsstadt Siegen bereits umgesetzt
wird.
10. VerkA 06.12.2022

3.2 Stra3e ,,Im siiBen Kampen“ Beschilderung als Anlieger-Stralle
- Antrag der CDU-Fraktion -

Vorlage Nr. AT 223/2022

Die Beschilderung ,, Anlieger frei” konne nicht kontrolliert werden. Die StraRe im StiRen Kam-
pen werde als Anliegerstralle gesehen. Wenn KAG- Geblihren abgerechnet werden wiirden,
konne sie sich vorstellen, dass seitens der Anlieger die StralRe nicht als Anlieger-, sondern als
HaupterschlieBungs- oder Sammelstralle gesehen werde, so Frau Schreiber.
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Das Ansinnen sei aus dem Bezirksausschuss herangetragen worden, da ein Bedarf an einer
Regelungsanderung zu bestehen scheine, so Herr Kamieth. Er bitte darum, den Antrag in der
Arbeitskommission zu beraten.

Frau Jung regt an, den Antrag auf Grund des Einwands der Verwaltung an den Bezirksaus-
schuss zurlickzugeben mit der Bitte um Klarung, ob es dennoch gewiinscht sei. Eine Beratung
in der Arbeitskommission sei dann immer noch moglich.

Die Umwidmung in eine AnliegerstraBe unter der derzeitigen Situation in Zusammenhang
mit den KAG- Gebiihren und den daraufhin erfolgenden Anderungen sollte zum jetzigen
Zeitpunkt nicht erfolgen, so Herr Eckhardt. Fir AnliegerstraBen miissten die Anlieger 90%
der Kosten tragen, was diese sicherlich nicht wollten. Er bitte dies zurilickzustellen, bis Klar-
heit in Zusammenhang mit dem KAG bestehe.

Es bestehe Klarheit, es gebe eine 50%- Deckelung, so Herr Kamieth. Hier werde ein Problem
geschildert und die Arbeitskommission kdnne dariiber befinden, ob die Umwidmung in eine
AnliegerstralSe die einzige Moglichkeit sei oder ob es alternative Losungsmoglichkeiten gebe.
Sollte die Umwidmung die einzige Moglichkeit sein, so miissten natirlich die Anlieger infor-
miert werden.

Eine grundsatzliche Umwandlung in eine Anliegerstralie sei aufgrund der Ausfiihrungen der
Verwaltung nicht sinnvoll. Unter anderem seien Geschwindigkeitsiiberschreitungen als
Grund fiur etwaige MaRnahmen genannt worden. Sollte bereits eine Geschwindigkeitsmes-
sung durchgefiihrt worden sein, so konnten die Ergebnisse mitgeteilt werden, alternativ
kénnte man diese durchfiihren. Der Stralenausbau der Stral3e sei in keinem guten Zustand,
auBerdem wiirde in der StralRe geparkt, was die gefahrenen Geschwindigkeiten ebenfalls
einschranke, so Herr Kriiger. Der Bezirksausschuss habe den Verkehrsausschuss gebeten,
eine Losung im Sinne der Anlieger zu finden, so dass er sich fiir einen Verweis an die Arbeits-
kommission des Verkehrsausschusses ausspreche.

Auch die SPD- Fraktion spreche sich fiir den Verweis an die Arbeitskommission aus, so Herr
Christian.

= Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitéitsstadt Siegen verweist den Antrag zur
weiteren Beratung in die Arbeitskommission des Verkehrsausschusses.
10. VerkA 06.12.2022
4, FuBgangeriiberweg Siegstralle

Vorlage Nr. VL 1097/2022

Herr Hinkel erldutert die bestehende Situation und die Ergebnisse der durchgefiihrten Pri-
fung

Herr Heilmann fragt, ob die Situation eine andere sei, wenn man die Versetzung der Bushal-
testelle verandere, so dass fur den einfahrenden Verkehr zunachst der Zebrastreifen sichtbar
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ware und man dann nicht in der Situation ware, einen Bus knapp Uberholen zu mussen, weil
mehr Platz zum Bus bestande.

Er sehe die Griinde ein, den FulRgangeriiberweg nicht zwischen die Bushaltestellen zu legen,
aber es werde immer der kiirzeste Weg gelaufen. Es stelle sich die Frage, was gefahrlicher
sei, den FuBgangeriberweg zu verwenden auf den evt. ein Autofahrer Riicksicht nehmen
musse oder diesen zu ignorieren und 40 m weiter ohne Schutz die Stralle zu queren. Lege
man die Bushaltestellen fir den anfahrenden Verkehr jeweils hinter den Fullgangeriiberweg,
bestehe die Gefahr nur noch fiir den Gegenverkehr, der zum stehenden Bus aber mehr Ab-
stand habe.

Bei einem eingeschalteten Warnblinklicht bestehe Uberholverbot. Sie frage, ob dies eine
Losungsmoglichkeit sein konnte, so Frau Schneider.

Herr Eckmann fragt nach der Moglichkeit, die Haltestelle aus Richtung Siegen zu versetzen,
so dass der Ubergang jeweils hinter dem Bus liege.

Herr Hinkel sagt zu, dies als Priifauftrag mitzunehmen. Die Standorte seien festgelegt wor-
den, um einen barrierefreien Ausbau zu gewahrleisten. Auch mussten die Zufahrten tber-
prift werden, um weiterhin einen barrierefreien Ausbau gewahrleisten zu kénnen. Die Hal-
testellen missten so verlegt werden kdnnen, dass man die gesetzlichen Voraussetzungen fir
eine Barrierefreiheit sicherstellen kénne.

Er halte das Thema fiir geeignet, sich in der Arbeitskommission die Situation vor Ort anzuse-
hen. In der Ortlichkeit habe die Arbeitskommission eine andere Perspektive. Er rege an, die
Vorlage mit dem Prifauftrag an die Arbeitskommission zu verweisen, so Herr Neumann.

Herr Eckhardt schliet sich dem an und bittet, auch die Lichtsignalanlage sowie mogliche
Fordermittel mit einzubeziehen.

Beschluss:
Der Verkehrsschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen verweist die Vorlage zur weiteren

Beratung an die Arbeitskommission des Verkehrsausschusses
10. VerkA 06.12.2022



Niederschrift 10. VerkA 06.12.2022 Seite 7

5. Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der
Universitatsstadt Siegen am 27.09.2022

Vorlage Nr. VL 1083/2022
Beschluss:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen stimmt den Empfehlungen der
Arbeitskommission zu.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)

10. VerkA 06.12.2022

5.1 Berliner Stralle
Antrag Volt: Anderung der Verkehrsfiihrung Berliner StraRe zwischen Einmiindung
B 54 und Morleystrale

Beschluss

Der Verkehrsausschuss stimmt der Empfehlung der Arbeitskommission zu, die Umsetzung
des verkehrlichen Gesamtkonzeptes fiir den innerstadtischen Bereich abzuwarten.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
10. VerkA 06.12.2022
5.2 WesterwaldstraRe
Hol- und Bringverkehr Montessorischule Siegen
Beschluss
Es wird empfohlen, die Verwaltung mit der Koordinierung des Einsatzes von Schiilerlotsen
durch die Schulverwaltung und die Uberwachung und Sensibilisierung des Hol- und Bringver-

kehrs durch das Ordnungsamt und die Polizei zu beauftragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
10. VerkA 06.12.2022
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5.3 Leineweberstralle
Erneute Beratung zur Umsetzung des Beschlusses vom 14.12.2021 des VerkA

Beschluss
Der Beschluss voim 14.12.2021 wird aufgehoben.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
10. VerkA 06.12.2022

6. Haltestellenmodernisierung Altes Rathaus

Vorlage Nr. VL 1038/2022
Frau Schreiber informiert, aus terminlichen Griinden habe der Bauausschuss die Vorlage
bereits beraten und der Vorlage vorbehaltlich der Zustimmung des Verkehrsausschusses
zugestimmt.

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beschlieRt, vorbehaltlich der
Finanzierung, die Haltestellenmodernisierung der Haltestelle Altes Rathaus gemald Anlage 1.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
10. VerkA 06.12.2022

7. Ertiichtigung eines Gehwegabschnitts und Querungshilfe durch vorgezogenen Sei-

tenraum in der TalstraBe

Vorlage Nr. VL 1029/2022
Beschluss:
Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beschliel3t die Ertlichtigung
eines Gehwegabschnitts und die Markierungs- und Beschilderungsmafinahme fiir eine Que-

rungshilfe durch einen vorgezogenen Seitenraum in der TalstraBe gemaR Anlage 1.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
10. VerkA 06.12.2022

gez. gez.
Vorsitzender SchriftfGhrerin



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
Der Biirgermeister AF 123/2022

ANFRAGE

gemal § 8 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Anfragesteller/in Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Eingang 08.11.2022

Federfiihrend GB 4, Abt. 4/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich
Verkehrsausschuss 06.12.2022
Betreff:

Sachstand FuBgédngeriiberweg Biirbacher Weg
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BUNDNIS 90/DIE GRUNEN - Im Rat der Stadt Siegen - Markt 2/Rathaus - 57072 Siegen

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

An den Vorsitzenden Im Rat der Stadt Siegen
des Verkehrsausschusses Markt 2/Rathaus
Klaus Eckhardt 57072 Siegen

0271 - 404-1432
Rathaus Siegen gruene@siegen.de

Dienstag, 08.11.2022

Anfrage an den Verkehrsausschuss der Stadt Siegen am 06.12.2022
Sachstand FuBRgangeriiberweg Biirbacher Weg

Sehr geehrter Herr Eckhardt,
sehr geehrte Damen-und Herren,

der Verkehrsausschuss hat im Juni 2021, der Bauausschuss im August 2021 ,vorbehaltlich der
Finanzierung, den Bau des Fullgangeriiberweges Blirbacher Weg gemaR Anlage 1 und 2“ der Vorlage
VL 287/2021 beschlossen.

Zu diesem Sachverhalt fragen wir

1. Hat es die in der Vorlage VL 287/2021 als ,,erwartet” bezeichnete Zuwendung tber die
Forderrichtlinie ,Nahmobilitat” gegeben?

2. Sind ggf. andere Fordermittel beantragt worden?
3. In welcher Hohe wurde die BaumalRhahme im Haushalt 2022 angesetzt?

4. Hat es bereits Planungen zur Errichtung des FuBgdngeriiberwegs gegeben? Wie ist der Stand
dieser Planungen?

Mit freundlichen GriiRen,
fiir die Fraktion Blindnis 90/Die Griinen

im Rat der Stadt Siegen
7 e

Martin Heilmann
Stadtverordneter,
Mitglied im Verkehrsausschuss



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AF 124/2022

Der Biirgermeister

ANFRAGE

gemal § 8 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Anfragesteller/in Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Eingang 08.11.2022

Federfiihrend 4/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtéffentlich
Verkehrsausschuss 06.12.2022
Betreff:

Sachstand FuBgédngeriiberweg Biirbacher Weg

1. Hat es die in der Vorlage VL 287/2021 als erwartet bezeichnete Zuwendung tber
die Forderrichtlinie “Nahmobilitdt” gegeben?
Der Antrag wurde mit Schreiben vom 17.12.2021 beim Zuschussgeber eingereicht.
Eine Forderzusage wurde seitens des Zuschussgebers noch nicht bewilligt. Nach
Riicksprache mit dem Zuschussgeber wartet dieser vor einer Bewilligung des Zu-
schusses die Fertigstellung der fiir dieses Jahr geplanten drei FGU’S in der Siegener
Oberstadt ab, die ebenfalls als ZuschussmafRnahme laufen.

2. Sind andere Fordermittel beantragt worden?
Nein. Eine parallele bzw. doppelte Beantragung von Fordermitteln ist im Fordersys-
tem nicht vorgesehen. Die Forderquote im Programm FORi-Nah betragt mindestens
80 %.

3. In welcher Hohe wurde die BaumaRnahme im Haushalt 2022 angesetzt?
Im Haushalt 2022 wurden im Produkt 12.01.01., Verwaltung 6ffentlicher Verkehrsfla-
chen, auf dem Sachkonto | 120101002, Baumafinahmen Barrierefreiheit, 85.000 Euro
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iA.

zur Verfiigung gestellt, um die FGU’s Marburger StraRe und Marburger Tor barriere-
frei umzubauen. Diese drei FGU’s befinden sich gerade in der Fertigstellung und wer-
den noch in 2022 fertig gestellt.

Fiir 2023 ist im Haushalt der Umbau der beiden FGU’s Biirbacher Weg und Obere
Dorfstralde vorgesehen. Fir den Fall einer zeitnahen Bewilligung des Zuschusses wur-
de im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermachtigung bereitgestellt, um die beiden
FGU’s noch in 2022 ausschreiben zu kdnnen. Dies wurde so auch im Haushalt bei der
Investition 1 120101002 erlautert.

Die Kosten fiir den Bau des FGU Biirbacher Weg und dessen DIN-gerechte Beleuch-
tung wurden mit voraussichtlichen Baukosten in Hohe von 34.100,00 Euro ermittelt.

Hat es bereits Planungen zur Errichtung des FuBgéngeriiberwegs gegeben? Wie ist
der Stand dieser Planungen?

Fiir den Bau des FGU Biirbacher Weg liegen ausfiihrungsreife Baupline vor, so dass
direkt nach Zuschussbewilligung mit den Vorbereitungen fiir die Ausschreibung der
Bauleistungen begonnen werden kann.

Martin Thomas



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN

Der Biirgermeister

ANTRAG

Vorlage Nr.
AT 216/2022

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen

und seine Ausschisse

Antragsteller/in

Fraktion Die Linke

Eingang

31.08.2022

Federfiihrend

GB 4, Abt. 4/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich

Rat 14.09.2022
Verkehrsausschuss 06.12.2022
Betreff:

Anliegerstrallen

- Antrag der Fraktion Die Linke




DIE LINKE.

Fraktion im Rat

DIE LINKE. Ratsfraktion Siegen, Markt 2, 57072 Siegen der Stadt Siegen
Rathaus Siegen
An den Markt 2
Biirgermeister der Stadt Siegen 57072 Siegen
Herrn Steffen Mues 0271-404-1520 Fax 404-361520

E ’NG DieLinke Fraktion@siegen.de

Markt 2 ANG Y = : : '
BURGERMEISTER www.die-linke-siegen-wittgenstein.de
Volksbank Siegerland
57072 Siegen Konto-Nr. 766 349 901

B1.Z 460 600 40

Siegen, den 31.August 2022

Antrag gemif §9 der GO des Rates der Universitéitsstadt Siegen zur Sitzung des
Rates am 14.09.2022

Betreff: AnliegerstraBien
Sehr geehrter Herr Biirgermeister,
Beschlussvorschlag: Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

1. Die Moglichkeit fiir Bewohner in reinen Wohngebieten, einen Teilabschnitt der
Strafle vor dem Haus in dem sie wohnen, begrenzt zur Anwohnerstrafie
umwidmen zu lassen.

2. Die Verwaltung erarbeitet die dafiir nétigen Rahmenbedingungen.

Begriindung: Es gibt viele Anlésse fiir Feiern, aber besonders Kindergeburtstage
sind in den letzten Jahren immer mehr zu einem ,,Event* geworden. Da aber nicht
jeder ein eigenes Haus mit einem Garten hat, fillt es manchen Eltern schwer, den
Anspriichen ihrer Kinder gerecht zu werden. Aus diesem Grunde sollte es fiir
Bewohner von Mehrfamilienhdusern in Wohngebieten die Moglichkeit geben, ein
Teilstiick der WohnstraBe in der sie wohnen fiir einen begrenzten Zeitraum zur
Anwohnerstrafle umwidmen zu lassen. Dort gelten dann in diesem Zeitraum
besondere Verkehrsregeln, wie Schritt fahren und Vorrang fiir FuBgénger auf der
. Fahrbahn. Dies gibt Eltern die Moglichkeit, dass ihre Kinder ohne Angst auf der
Strafle spielen kénnen. Somit kénnen auch Eltern ohne Grundstiick ihren Kindern
einen schonen Geburtstag bescheren.
Doch nicht nur fiir Kindergeburtstage ist eine solche Regelung von Vorteil. So
konnten auf so einem umgewidmeten Teilstiick auch Nachbarschaftsfeste und
Flohmérkte in der Nachbarschaft stattfinden. Dies wiederum férdert den
nachbarschaftlichen Zusammenhalt im Quartier.
Durch eine solche Regelung kann eine dauerhafte Umwidmung, die fiir alle
Bewohner hohere Abgaben bedeuten wiirde, vermieden werden.
Dass es solche Regelungen bereits anderswo gibt, zeigt ein Bericht aus dem WDR vor
ein paar Wochen. Dort wurde beschrieben, dass der Rat der Stadt Lemgo einen
entsprechenden Beschluss gefasst hat. Die Biirger kénnen dort die begrenzte



Umwidmung beantragen und bekommen dann fiir den beantragten Tag die
entsprechenden Schilder aufgestellt. Etwas Vergleichbares gibt es ja bereits fiir den
Fall, dass jemand vor dem Haus eine freie Parkmdéglichkeit braucht. Da wird dann auch
fiir einen gewissen Zeitraum der Parkraum gesperrt. Zum Beispiel wenn jemand eine

- groflere Anlieferung erwartet oder umzieht. Daher sollte auch die begrenzte
Umwidmung eines J¢ilstiickes einer Wohnstraf3e kein Problem sein.

gez. Melanie Becker Fraktionsgeschéiftsﬁihrerin) ‘



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
Der Biirgermeister AT 223/2022

ANTRAG

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Antragsteller/in CDU- Fraktion

Eingang 13.10.2022

Federfiihrend GB 4, Abt. 4/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich
Bezirksausschuss lll - Siegen- Ost 03.11.2022
Verkehrsausschuss 06.12.2022
AK des Verkehrsausschusses 07.02.2023
Betreff:

Strale ,,Im siiBen Kampen“ Beschilderung als Anlieger-StraRe
- Antrag der CDU-Fraktion -

Der Antrag wurde vom Bezirksausschuss Ost an den Verkehrsausschuss verwiesen mit der
Bitte, eine Losung im Sinne der Antragsteller zu finden.



FRAKTION
SIEGEN EINGA

BURGE@I\/E,STER

% CDU

An die Universitatsstadt Siegen

Herrn Burgermeister : INSITUTE

Steffen Mues R e o
Rathaus Siegen

Markt 2

57072 Siegen
Datum: 25.05.2022

Antrag gemaB § 9 der Geschaéftsordnung fiir den Rat der Universitidtsstadt Siegen
zur nachsten Sitzung des Bezirksausschusses Ill — Siegen-Ost.

StraBe ,Im siiBen Kampen“ Beschilderung als Anlieger- StrafRe
Sehr geehrter Herr Blrgermeister Mues,
die CDU-Fraktion im Rat der Universitatsstadt Siegen bittet, folgenden Antrag auf die

Tagesordnung der nachsten Sitzung des Bezirksausschusses lll — Siegen-Ost zu setzen:

Beschlussvorschlag:
Der Bezirksausschuss Ill- Siegen-Ost empfiehlt, der Verkehrsausschuss beschlief3t:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Strale ,Im siiRen Kampen* als Anliegerstralle
entsprechend mit den Verkehrszeichen in Kombination zu beschildern.

//—\\
Verkehrszeichen VZ 260 5o |
=)
Verkehrszeichen VZ 1020-30 AnflIi.Z?er

Nach Empfehlung des BZA Ill wird eine entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung im
Verkehrsausschuss seitens der Verwaltung vorgelegt.

Begriindung:
Die StraRe ,Im stiRen Kampen® ist zur Alternativroute zur Erreichung des oberen
Giersbergs und damit zugleich eine Zuwegungsstrecke zu den dortigen Schulen geworden.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wird kaum eingehalten.
Die starke Frequentierung der Strale entspricht in keiner Weise der Ausbauqualitat in Bezug
auf die Bauklasse der Strale.

Die erhéhte Beanspruchung der Stral’e und die zwangsvoll entstandene Fahrdynamik im Hin-
blick auf Beschleunigungs- und Bremsvorgange in dieser StraRe fuhrt zu einer erhéhten
Gerauschkulisse die eindeutig als Larmbeldstigung zu bezeichnen ist.

Die entstehenden Emissionen mindern die Lebens- und Aufenthaltsqualitat.

Anlage: Zwei Bilder



# CDUSIN

Die Qualitat der Stral3e im Hinblick auf ihren technischen Zustand lasst derartige
Verkehrsbelastungen nicht zu.

Durch eine Verminderung der Verkehre durch o.g. Vorschlag ware sowohl der Stralle als Bau-
korper als auch den in dieser Strale lebenden Menschen geholfen.

rksaussghusses |

Johannes Tigges ’ Bernd Dieter Fer

Anlage: Zwei Bilder



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1097/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen, 17.10.2022

Bereich: StralRen- und Verkehrsplanung

Bearbeitet von: Frau Massow

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Verkehrsausschuss 06.12.2022

AK des Verkehrsausschusses 07.02.2023

Verkehrsausschuss 14.02.2023

Bauausschuss 01.03.2023

Kurzbezeichnung:

FuBgdngeriiberweg Siegstralle

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beschliel3t, vorbehaltlich der Finan-
zierung, den Bau des FulRgangeriberweges SiegstraBe 100 gemal’ Anlage 1.

Sachverhalt / Begriindung:

Uber eine Biirgeranfrage wurde die Verwaltung gebeten in der SiegstraRe 100 bis 110 die
Moglichkeit eines FulRgangeriiberweges zu priifen.

Beschreibung der MaBnahme

In der SiegstraRe sind auf Hohe der Hausnummern 100 bis 110 zwei potenzielle Standorte
fiir die Einrichtung eines barrierfreien FuBgangeriberwegs ermittelt worden.

Vorzugsvariante Anlage 1:
In der Siegstralle, auf Hohe der Hausnummer 100 wird ein barrierefreier FuRgangeriiberweg

eingerichtet. Die bestehenden Schutzstreifen werden in diesem Bereich auf einer Lange von
ca. 5 m demarkiert.
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Der FGU wird barrierefrei ausgebaut und entsprechend DIN 67523 beleuchtet.

Variante 2 Anlage 2:

In der Siegstralle, auf Hohe der Hausnummer 104 wird ein barrierefreier FuRgangeriiberweg
eingerichtet. Der FGU wird barrierefrei ausgebaut und entsprechend DIN 67523 beleuchtet.

Aufgrund der fehlenden Sichtbeziehung auf den FuBganger bei haltendem Bus ist zur
Gewihrleistung der Verkehrssicherheit das Uberholen des Busses durch eine Mittelinsel zu
unterbinden.

Im Bereich der Mittelinsel muss aufgrund fehlender Fahrstreifenbreiten auf die
Fahrradschutzstreifen verzichtet werden.

Die Nutzung aller privaten Zufahrten ist aufgrund des notwendigen Uberfahrens der
mindestens 3 cm hohen Mittelinsel erschwert.

AuBer den zuvor aufgezahlten Eingriffen liegen die geschatzten Kosten der Variante 2
deutlich Giber denen der Variante 1, weshalb die Entscheidung gegen diese Lage des FGU
ausfallt.

Stellungnahme der Beauftragten fiir Behindertenfragen der Universitdtsstadt Siegen

Der barrierefreie Ausbau des FGUs entspricht den Vorgaben des Leitfaden Barrierefreies
Bauen im Strallenbereich der Universitatsstadt Siegen.

Finanzierung / Kosten

Position \ Variante FGU Anlage 1 FGU mit Mittelinsel Anlage 2
Tiefbaukosten Querung 27.540,00 € 27.540,00 €

Barrierefreiheit

Tiefbau Mitteltrennung - 45.900,00 €

Gesamtkosten 27.540,00 € 73.440,00 €

Die Kostenschatzung fiir den Ausbau eines barrierefreien und regelkonformen
FuRgdngeriiberweges gemalk Anlage 1 belaufen sich auf 27.540,00 €.
Uber die Férderrichtlinie Nahmobilitit soll eine Zuwendung beantragt werden.

Die Universitatsstadt Siegen erwartet, dass fiir die zuvor beschriebene MalRnahme eine
Zuwendung bewilligt wird. Fiir die Gesamtkosten in Hohe von 27.540,00 € wird eine
Zuwendung in Hohe von 80 % der zuwendungsfahigen Kosten erwartet. Nach erfolgter
Bewilligung und Bereitstellung der Mittel im stadtischen Haushalt kénnen die MaBnahmen
ausgeflhrt werden.
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Finanzielle Auswirkungen [ ]ja ] nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MalRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
27.540,00 20% 80 % D ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz

] Nein

|Z| Ja, positiv
|:| Ja, negativ
Ll

Prifbedarf

Veranderungen CO,-
Emissionen

[] erhebliche Reduktion
X geringe Reduktion
[] geringe Erhéhung
[] erhebliche Erhohung

Ubereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja
Nein
Unbekannt

CCX

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

XI Nein
|:| Ja

Erlauterung Klimarelevanz
Férderung des FuBverkehrs

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag
gez.

Schreiber

Abteilungsleiterin 4/1

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.

Anlage(n):

1. 2022-08-08 LP1 FGU Siegstrale 250

2. 2022-08-08 LP2 FGU Siegstrale 250



https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTYYnd-rtLOoG3F6o8JMKoY5KRRT8cnDMu04nZlJQjq7/2022-08-08_LP1_FG%C3%9C_Siegstra%C3%9Fe_250.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZH-TH_mvsxGlwv0txtdlzl_l2wJlhDfjPfT-ToIbE8B/2022-08-08_LP2_FG%C3%9C_Siegstra%C3%9Fe_250.pdf
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Bezeichnung der Anderung geandert am/von gepruft am/von

Universitatsstadt Siegen

Abteilung 4/1 - Strafe und Verkehr

Vorplanung _
Nesibau
uigangeribenweg N TR

SiegstraBle
Variantenvergleich Gesehen / Aufgestellt:
Siegen, April 2022
Planart: MaRstab:

1:250

im Auftrag

Lageplan 1
Blatt: Reg.-Nr.:
1 9916

Hinkel
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Bezeichnung der Anderung geandert am/von gepruft am/von

Universitatsstadt Siegen

Abteilung 4/1 - Strafe und Verkehr

Vorplanung _
Nesibau
uigangeribenweg N TR

SiegstraBe

Variantenvergleich Gesehen / Aufgestellt:
Siegen, April 2022
Planart: MaRstab:

1:250

im Auftrag

Lageplan 1
Blatt: Reg.-Nr.:
2/2 9916

Hinkel




UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1083/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen, 10.10.2022

Bereich: StraRenverkehrsbehorde

Bearbeitet von: Frau Born

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Verkehrsausschuss 06.12.2022

Kurzbezeichnung:

Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der Universi-
tatsstadt Siegen am 27.09.2022

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitdtsstadt Siegen stimmt den Empfehlungen der
Arbeitskommission zu.

Sachverhalt / Begriindung:

Die Arbeitskommission hat am 27.09.2022 verschiedene verkehrliche MaBnahmen im Stadt-
gebiet beraten und entsprechende Vorschlage und Empfehlungen ausgesprochen.

Das Ergebnis ist in der Niederschrift zusammengefasst und wird im Verkehrsausschuss zur
Einzelberatung und Entscheidung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen [ ]ja ] nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRBnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.

|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.

Veranschlagung
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[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode

Sachkonto
Klimaschutz
Klimarelevanz Veranderungen CO,- Ubereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-
Emissionen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen | lungsoptionen?
[] Nein [] erhebliche Reduktion | [[] Ja [] Nein
|:| Ja, positiv |:| geringe Reduktion |:| Nein |:| Ja
[] Ja, negativ [] geringe Erhéhung [] unbekannt
[] prifoedarf [] erhebliche Erhéhung

Erlduterung Klimarelevanz

Begriindung (Verinderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag
gez.

A. Schreiber
Abteilungsleiterin 4/1

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.



Universitatsstadt
Siegen

GESAMTE NIEDERSCHRIFT

liber die 5. Sitzung des AK-VerkA

Anwesend waren:
Vom :

Stv Stinner, Jirgen

Stv Eckhardt, Klaus

Stv Englert, Franz

Stv Kénen, Wolfgang Max
AM Korczak, Dominik

AM Kriger, Jannik

AM Maurer, Michael

AM Zavadil, Michael

Beratende Mitglieder:

AM Becker, Lothar
AM Do6rner, Andreas
AM Frodl, Rudiger

Aufgrund besonderer Einladung

Als Zuhorer:

vom:

von:

bis:

Ort:

27.09.2022
15:00 Uhr
15:35 Uhr

VWS GmbH, Marienhiitte 2,
57080 Siegen, Betriebsgeldnde

vertritt Six, Annette

vertritt Schlabach, Ulrich
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Von der Verwaltung:

Schreiber, Anke
Born, Melanie
Becker, Nadine

Nicht anwesend waren:

Stv Heupel, Ridiger

Stv Six, Annette vertreten durch AM Maurer, Michael
AM Schlabach, Ulrich vertreten durch AM Frodl, Ridiger
A. NICHTOFFENTLICHE SITZUNG

1. Berliner Strafle

Antrag Volt: Anderung der Verkehrsfiihrung Berliner Strae zwischen Einmiindung
B54 und Morleystralle

Frau Born stellt den Sachverhalt vor. Sie verweist auf den Vermerk von Herrn Hinkel (Anlage
zu Top 1), welcher besagt, dass die Schaltzeiten der Lichtsignalanlagen zur Bevorrechtigung
des OPNV bereits vollumfinglich ausgeschdpft wurden, aber durch eine kiinftige Busspur,
Linksabbieger Berliner StraRe = Koblenzer StraRe, eine weitere Optimierung erreicht wer-
den kann.

Herr Kénen schildert, dass vor allem LKW und Lieferverkehr die Busspur blockieren, sodass
die Busse die Griinphase der Ampel nicht nutzen kdnnen. Die weiteren Mitglieder der Ar-
beitskommission weisen auf den Individualverkehr und dessen einzelnen Fehlverhaltens hin,
der hauptsachlich die Busspur blockiert.

Frau Schreiber erklart, dass aus Fahrtrichtung der Morleystralle das Zusatzzeichen ,,Busspur
freihalten” angebracht werden kénnte. Frau Born und Herr Stinner teilen mit, dass das Schild
bereits angebracht ist. Zur Anregung von Herrn Kriiger, den Rechtsabbieger aus der Morley-
straRe per Ampelschaltung anzupassen sowie zur Anfrage von Herrn Korczak, ob Maibach-
schwellen zur Trennung der Fahrspuren zur Problemlésung beitragen konnen, fihrt Frau
Schreiber aus, dass die Moglichkeiten zur Ampelschaltung im Bereich ausgeschopft sind und
die Verkehrsteilnehmenden lber die Busspur fahren missen um auf die korrekte Fahrspur
zu gelangen. Auch sie weist daraufhin, dass der Individualverkehr gemindert werden muss.
Herr Stinner erklart, dass man im vorliegenden Fall die Umsetzung des gesamtstddtischen
Verkehrskonzeptes abwarten sollte um mit daraus resultierenden neuen Eindriicken eine gut
funktionierende dauerhafte Losung zu finden. Herr Eckhardt bestatigt die Ausfiihrung und
erhebt dies zum Antrag.

Beschluss

Die Arbeitskommission empfiehlt die Umsetzung des verkehrlichen Gesamtkonzeptes fir
den innerstadtischen Bereich abzuwarten.
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Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)

5. AK VerkA 27.09.2022

2. Westerwaldstralle
Hol- und Bringverkehr Montessorischule Siegen

Frau Born schildert den Sachverhalt anhand der ihr vorliegenden Unterlagen und bittet an-
schlieBend um erganzende Informationen seitens Herrn Stinner. Er erldutert, dass die Parksi-
tuation durch den Hol- und Bringverkehr deutlich erschwert ist. In einem angrenzenden
Waldstlick/Wirtschaftsweg, konnte man Parkflachen flr das Lehrpersonal oder die Eltern-
schaft ausweisen. Dazu hat der Eigentlimer bereits eine Zusage erteilt.

Herr Kriiger erklart die Sicht als Anwohner. Die Parksituation habe sich bereits verbessert,
nachdem eine intensive Kontrolle durch die Ordnungsbehdérde und die Polizei stattgefunden
hat. Die Elternschaft fahrt jedoch weiterhin mit liberhdhter Geschwindigkeit im Bereich der
WesterwaldstraRe und den umliegenden StraBen. Letztlich sind es jedoch die umliegenden
NebenstraBen, in denen die Parkproblematik zugenommen hat. Beziglich des Wirtschafts-
weges teilt er mit, dass es sich hier um keine Ausweichstrecke handelt, sondern eine Sack-
gasse, die fiir diesen Verkehr nicht ausgelegt sei. Seines Wissens nach handelt es sich auch
um eine Feuerwehrzufahrt. Herr Kriiger schlagt daher vor eine erneute Kontrolle durch die
Ordnungsbehorde und die Polizei durchfiihren zu lassen.

Herr Eckhardt erklart, dass die Situation seinerzeit, vor der Kontrolle durch die Polizei und
die Ordnungsbehorde, von der Arbeitskommission zum Schulbeginn um 7 Uhr begutachtet
wurde.

Durch weitere Schiilerlotsen, die von der Hol- und Bringzone bis zum FuBgangeriberweg
eingesetzt werden, konnte die Problematik entscharft werden, so Herr Korczek. Er erganzt,
dass die Schule mehr involviert werden muss.

Frau Schreiber schlagt ebenfalls eine Kombination aus Kontrollen durch die Ordnungsbehor-
de und die Polizei sowie erganzende Schilerlotsen vor.

Beschluss
Es wird empfohlen die Verwaltung mit der Koordinierung des Einsatzes von Schiilerlotsen
durch die Schulverwaltung und die Uberwachung und Sensibilisierung des Hol- und Bringver-
kehrs durch das Ordnungsamt und der Polizei zu beauftragen.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)

5. AK VerkA 27.09.2022
3. Leineweberstralle

Erneute Beratung zur Umsetzung des Beschlusses vom 14.12.2021 des VerkA

Frau Born erklart, dass sich zwischenzeitlich die Sachlage vor Ort nach dem Beschluss aus
Dezember 2021 geandert hat, sodass die Markierung der Parkflache nicht mehr notwendig
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ist und bittet daher den Beschluss aufzuheben, wenn der VWS keine aktuellen Probleme
bekannt sind. Herr Dorner teilt nach Riicksprache mit seinem Kollegen, Herrn Schmitt, mit,
dass ihnen keine aktuellen Probleme beim Passieren der StrafSe bekannt sind. Hierzu liest
Herr Konen den urspriinglichen Beschluss vor. Frau Schreiber erganzt diese Historie.

Beschluss
Die Arbeitskommission empfiehlt den Beschluss aufzuheben.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)

5. AK VerkA 27.09.2022

4, Verschiedenes

Fiir die Unterlagen und Eintragung in der Software fragt Frau Born an, die beratenden Mit-
glieder offiziell und namentlich benennen zu lassen.

Herr Frodl teilt mit, dass seitens der Polizei Herr Ulrich Schlabach teilnimmt. Vertreten wird
er von seiner Person, Herr Riidiger Frodl.

Herr Dorner benennt sich als beratendes Mitglied und als Vertretung Herrn Michael Forne-
berg.

Frau Born nimmt Bezug auf eine Anfrage der Volt Fraktion bezlglich der Anbringung von
einem Zusatzzeichen ,Schulferien”, um das Parken innerhalb der Ferien fiir Anwohnende
und Besuchende in der Westerwaldstralle freizugeben. Da dies kein Zeichen nach StVO ist,
kann ein solcher Zusatz nicht angebracht werden, so Frau Born. Allerdings kénne man das
Zusatzzeichen ,werktags” anbringen und somit die Sonn- und Feiertage vom Parkverbot aus-
klammern. Herr Kriiger erklart den Hintergrund der Anfrage: Die Erteilung eines Kndllchens
innerhalb der Sommerferien.
Herr Frodl erklart, dass die Anbringung des Zusatzzeichens , werktags” keine Abhilfe fur die
von Herrn Kriiger geschilderte Problematik herbeifiihren wird. Das Parken wird damit nicht
innerhalb der Ferien gestattet werden. Er weist darauf hin, dass in anderen Kommune eine
interne Absprache erfolgt, sodass auRerhalb der Schulzeiten keine Kontrollen erfolgen.
Frau Schreiber stimmt einer internen Abstimmung zu.
Herr Kriiger bittet anschlieBend um Riickmeldung.

5. AK VerkA 27.09.2022

Siegen, den 10.10.2022

Nadine Becker
Schriftfihrerin



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1038/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen, 24.08.2022

Bereich: StralRen- und Verkehrsplanung

Bearbeitet von:  Frau Stephan

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich
Bauausschuss 26.10.2022
Verkehrsausschuss 06.12.2022

Kurzbezeichnung:

Haltestellenmodernisierung Altes Rathaus

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beschlief8t, vorbehaltlich der
Finanzierung, die Haltestellenmodernisierung der Haltestelle Altes Rathaus gemal Anlage 1.

Sachverhalt / Begriindung:

Die Haltestelle , Altes Rathaus” in Niederschelden erfiillt nicht die Anforderungen an eine
barrierefreie Bushaltestelle. Sehbeeintrachtigte Personen kdnnen die Bushaltestelle nicht
auffinden, da keine taktilen Leitelemente vorhanden sind. Mobilitatseingeschrankte
Fahrgaste bendtigen Hilfe um in den Bus zu steigen, da kein ausreichend hoher Bord
vorhanden ist. Um eine barrierefreie Wegekette zur Férderung des OPNV im Stadtgebiet zu
erreichen, ist ein Ausbau der Haltestelle notwendig.

Haltestellenmodernisierung 2024

Aufbau der Haltestelle

Die Haltestelle wird mit einem 18 cm hohen Buskap ausgebaut, das gewahrleistet den
barrierefreien, niveaufreien Ein- und Ausstieg von der Aufenthaltsflache in den Bus.
Die neuen Aufenthaltsflachen werden mit einem Leitsystem fiir Bushaltestellen mit
Bodenindikatoren nach DIN 32984 versehen, um die weiteren Anforderungen zum
"Barrierefreien Bauen" zu erfiillen.
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Deckenaufbau Aufenthaltsbereich

o Betonpflaster 16/24/8 cm
. Frostschutzschicht 30cm
Ausstattung

Eine auf das Fahrgastaufkommen abgestimmte Wartehalle in transparenter Stahl-/
Glaskonstruktion mit Vitrine fiir Fahrplan und Tarifinformationen und mit Sitzgelegenheit
wird im Einstiegsbereich der Haltestelle platziert. Weiter erhilt die Haltestelle eine vom
Aufgabentrager ausgewahlte Haltestellenkennzeichnung und Abfallbehalter.

Allgemeines

Die Haltestelle , Altes Rathaus” in Fahrtrichtung Niederschelden Ortsmitte entspricht nicht
den Anforderungen an einen modernen OPNV. Die Aufenthaltsfliche ist zu klein. Fiir
Wartegaste steht kein ausreichender Witterungsschutz und keine Sitzmoglichkeiten zur
Verflgung.

Ebenso kénnen die Niederflurfahrzeuge von den mobilitatseingeschrankten
Personengruppen nicht in der vorgesehenen Form genutzt werden, weil die Haltestellen den
Anforderungen nicht gentigen. Die Lage der Haltestelle ermdglicht kein barrierefreies
Anfahren des Busses an den Bordstein.

Beschreibung der MaBnahme

Die Haltestelle befindet sich an der ,,Siegtalstrale" in Niederschelden und wird zukiinftig als
Haltestelle am Fahrbahnrand ausgebaut, um ein barrierefreies Anfahren an den Buskapstein
zu gewahrleisten. Durch den Ausbau als Fahrbahnhaltestelle werden die Reisezeiten des
OPNV verkiirzt und die Verkehrssicherheit erhdht, da ein Einfadeln des Busses in den
flieBenden Verkehr nicht mehr nétig ist. Dem Aufenthaltsbereich steht mehr Flache zur
Verfligung.

Der Aufenthaltsbereich der Haltestelle gewahrleistet zukiinftig den niveaufreien Ein- und
Ausstieg. Die neue Aufenthaltsflache ist zwischen 2,50 und 3,75 m breit und 21,00 m lang
und ist barrierefrei erreichbar.

Die Hohenlage der Haltestelle orientiert sich an den vorhandenen Héhen der Siegtalstralie.

In 40 m Entfernung in Richtung Niederschelden Ortsmitte befindet sich ein barrierefreier
FuRRgdngeriiberweg. Um die erforderlichen Haltesichtweiten sicher zu stellen, wird durch
eine Mittelinsel das Vorbeifahren an dem haltenden Bus verhindert.

Die Mittelinsel soll fiir den Radverkehr als Querungshilfe genutzt werden. Parallel zur
HauptverkehrsstraBe verlduft ein Radweg. Dieser endet im Anfangsbereich der
Bushaltestelle. Ab dort gibt es keine sichere Fiihrung mehr fiir den Radverkehr in Richtung
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Eiserfeld. Die Fiihrung Uiber das Briickenbauwerk in Richtung Eiserfeld ist nicht zulassig.
Durch die Radquerung wird dem Radfahrer eine sichere Uberquerung der Fahrbahn
ermoglicht. Auf der Fahrbahn wird ein Schutzstreifen bis zum Ortsausgang markiert, um den
Radfahrer weiter sicher auf der Fahrbahn in Richtung Eiserfeld zu fihren.

Baukosten

Die Baukosten fir die Haltestelle ,Altes Rathaus" betrdgt nach Kostenschatzung ca. 133.000
€. Kostentrager ist die Universitatsstadt Siegen.

Es wird eine Zuwendung in Hohe von 90 % der zuwendungsfahigen Kosten erwartet. Der
Zuwendungantrag wird im Januar 2023 fristgerecht eingereicht.

Eine Bewilligung wird flir 2024 erwartet.

Baurecht

Die MaRBnahme liegt innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache. Baurecht ist vorhanden.

Der Lageplan-Entwurf der MalRnahme ist als Anlage 1 der Vorlage beigefiigt. Die Planung

wird in der Sitzung erldutert.

Barrierefreiheit

Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle entspricht den Vorgaben des Leitfadens
Barrierefreies Bauen im StraBenbereich der Universitatsstadt Siegen.

Finanzielle Auswirkungen [X] ja [ nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten [ Finanzierung Finanzierung Abstimmung

der MaBnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.

145.700 € 10% 90 % X ist nicht erforderlich,

da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.

Veranschlagung

[X] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein X Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
Haushalt 2025 145.700 € 1120201089
Sachkonto
7852000
Klimaschutz
Klimarelevanz Veranderungen CO,- Ubereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-
Emissionen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen | lungsoptionen?

[] Nein [] erhebliche Reduktion | X Ja XI Nein
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X1 Ja, positiv X] geringe Reduktion [] Nein ] Ja
[] Ja, negativ [] geringe Erhéhung [] unbekannt
[] prifbedarf [] erhebliche Erhéhung

Erlduterung Klimarelevanz

Forderung des OPNV und Radverkehrs gemiR Klimaschutzkonzept Mobilitit

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag
gez.

Frau Schreiber
Abteilungsleiterin

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.

Anlage(n):
1. 2022 06 15 LP SiegtalstraRe Haltestellenmodernisierung 250



https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTxiBrt9Z3_5I-siCQWdWNU5wmbr52k2GmQNtG5Bo4r9/2022_06_15_LP_Siegtalstra%C3%9Fe-Haltestellenmodernisierung_250.pdf
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UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1029/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen, 18.08.2022

Bereich: StralRen- und Verkehrsplanung

Bearbeitet von:  Herr Hinkel

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Bezirksausschuss Il - Siegen-Weidenau 15.11.2022

Verkehrsausschuss 06.12.2022

Kurzbezeichnung:

Ertiichtigung eines Gehwegabschnitts und Querungshilfe durch vorgezogenen Seitenraum
in der Talstralle

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitdtsstadt Siegen beschlief3t die Ertlichtigung
eines Gehwegabschnitts und die Markierungs- und Beschilderungsmafinahme fiir eine Que-
rungshilfe durch einen vorgezogenen Seitenraum in der TalstraBe gemaR Anlage 1.

Sachverhalt / Begriindung:

Auf Hohe TalstraRBe 96 verbindet ein FuRweg die TalstraRe mit der StraRe ,Im Hainchen®,
dieser dient unter anderem als Schulweg zur ,Jung-Stilling-Grundschule”. Auf Grund von
Anwohneranfragen, die Probleme beim Queren der TalstraRe von Schulkindern in dem Be-
reich mitgeteilt haben, ist in der TalstralRe eine Geschwindindigkeitsmessung durchgefiihrt
worden. Die Geschwindindigkeitsmessung ergab, dass die V85 in beiden Fahrtrichtungen bei
40 km/h liegt. Sie liegt somit deutlich tGber den erlaubten 30 km/h.

Durch die Einrichtung einer punktuellen Querung in Form eines vorgezogenen, markierten
und beschilderten Seitenraumes im Bereich des FuBwegs soll die Qualitat des FuBverkehrs
deutlich verbessert, sowie die Verkehrssicherheit erhéht werden. Die vorgesehene Art der
Querungshilfe bietet dem FulRganger zwar keinen Vorrang vor dem motorisierten Individual-
verkehr, jedoch wird durch die Einengung die Geschwindigkeit reduziert. Zudem unterstitzt
die Einengung Schulkinder beim Queren der Talstralle auf ihrem Schulweg. Um die Umlauf-
zeiten fiir den OPNV nicht zu stark zu beeinflussen wird auf der Seite der Einengung Geh-
wegparken in Langsaufstellung angeordnet. Inklusive der drei Stellplatze wird die Einengung
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auf ca 40 m Lange beschrankt, ein friihzeitiges Anhalten im Begegnungsfall Bus — PKW ist

gewabhrleistet.

Die verbleibende Restfahrbahnbreite betragt 4,75 m und deckt den Begegnungsfall PKW —
PKW ab. Im Bereich der Querungshilfe verbleibt eine Fahrstreifenbreite von 3,50 m.

Der nicht ausgebaute Gehweg gegenliber der Hausnummern 95 bis 103 wird ebenfalls als
Schulweg genutzt und soll im Zuge der Markierungsarbeiten fiir die Querungshilfe durch
Bordstein- und Pflasterarbeiten ertiichtigt werden.

Die MaRnahme soll im Jahr 2023 umgesetzt werden.

Kosten:
Bau Gehweg: Markierung und Gesamt:
Beschilderung:
18.700,00 € 2.850,00 € 21.550,00 €
Finanzielle Auswirkungen [ ]ja [ nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten [ Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
21.550,00 _ 100 % , X ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[X] im Finanzplan [] im Ergebnisplan X1 Nein [] Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
2023 1120101004
Sachkonto
7852000
Klimaschutz

Klimarelevanz

|:| Nein

|Z| Ja, positiv
|:| Ja, negativ
[] prufbedarf

Veranderungen CO,-
Emissionen

[] erhebliche Reduktion
X geringe Reduktion
[] geringe Erhéhung
] erhebliche Erhéhung

Ubereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja
Nein
Unbekannt

CICX

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

|Z| Nein
|:| Ja

Erlauterung Klimarelevanz
Férderung des FuBverkehrs

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)
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Im Auftrag
gez.

Schreiber
Abteilungsleitung 4/1

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift glltig.

Anlage(n):
1. Querungsstelle Talstralle-Anlage 1



https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQthVd65x8rMXlL2Y10oriZE9D9l6Q5YUSgPQ5HD1luY/Querungsstelle-Talstra%C3%9Fe-Anlage-1.pdf

g _—

u

21.02.2022

Parken auf VZ 315-56/57 halb auf dem Gehweg

Hinkel

Datum

Anderungsbeschreibung

auf Anweisung von

SIEGEN

Geschéftsbereich 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Arbeitsgruppe 4.1-4 Strallenverkehrsbehorde

Blatt Nr.

Datum

Zeichen

i Format

bearbeitet 02.03.2022

R.Gaida

Reg. Nr.
9928

LAGEPLAN
Mafdstab 1 : 250

?II‘I.
-i " ..r-_

o

AN

Planbezeichnung

TalstraRe

FuRgangerquerungshilfe mit
vorgezogenem Seitenraum



0903698627
Text-Box
Anlage 1


	Dokumente
	Bekanntmachung 06.12.2022 Verkehrsausschuss  (exportiert: 25.11.2022)
	Öffentliche Niederschrift 06.12.2022 Verkehrsausschuss  (exportiert: 12.12.2022)

	Tagesordnungspunkte
	A. ÖFFENTLICHE SITZUNG
	2.1 Sachstand Fußgängerüberweg Bürbacher Weg AF 123/2022
	Anfrage Vorblatt AF 123/2022 - Sachstand Fußgängerüberweg Bürbacher Weg (exportiert: 11.11.2022)
	06.12.2022 VerkA FGÜ Bürbacher Weg (exportiert: 11.11.2022)
	Page 1



	zu 2.1 Sachstand Fußgängerüberweg Bürbacher Weg AF 124/2022
	Anfrage Vorblatt AF 124/2022 - Sachstand Fußgängerüberweg Bürbacher Weg (exportiert: 25.11.2022)

	3.1 Anliegerstraßen
- Antrag der Fraktion Die Linke AT 216/2022
	ANTRAG Vorblatt AT 216/2022 - Anliegerstraßen- Antrag der Fraktion Die Linke (aktualisiert: 09.11.2022)
	14.09.2022 Rat Anliegerstraßen (exportiert: 02.09.2022)
	Page 1
	Page 2



	3.2 Straße „Im süßen Kampen“ Beschilderung als Anlieger-Straße
- Antrag der CDU-Fraktion - AT 223/2022
	ANTRAG Vorblatt AT 223/2022 - Straße „Im süßen Kampen“ Beschilderung als Anlieger-Straße- Antrag der CDU-Fraktion - (aktualisiert: 26.01.2023)
	19.10.2022 Bez III Straße Im süßen Kampen Beschilderung als Anlieger-Straße (exportiert: 14.10.2022)
	Page 1
	Page 2



	4. Fußgängerüberweg Siegstraße VL 1097/2022
	Allgemeine Vorlage VL 1097/2022 - Fußgängerüberweg Siegstraße (aktualisiert: 19.01.2023)
	2022-08-08_LP1_FGÜ_Siegstraße_250 (exportiert: 25.11.2022)
	2022-08-08_LP2_FGÜ_Siegstraße_250 (exportiert: 25.11.2022)


	5. Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der Universitätsstadt Siegen am 27.09.2022 VL 1083/2022
	Allgemeine Vorlage VL 1083/2022 - Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der Universitätsstadt Siegen am 27.09.2022 (exportiert: 25.11.2022)
	Niederschrift AK-VerkA_27.09.2022 (exportiert: 25.11.2022)


	6. Haltestellenmodernisierung  Altes Rathaus VL 1038/2022
	Allgemeine Vorlage VL 1038/2022 - Haltestellenmodernisierung  Altes Rathaus (exportiert: 14.10.2022)
	2022_06_15_LP_Siegtalstraße Haltestellenmodernisierung_250 (exportiert: 14.10.2022)


	7. Ertüchtigung eines Gehwegabschnitts und Querungshilfe durch vorgezogenen Seitenraum in der Talstraße VL 1029/2022
	Allgemeine Vorlage VL 1029/2022 - Ertüchtigung eines Gehwegabschnitts und Querungshilfe durch vorgezogenen Seitenraum in der Talstraße (exportiert: 04.11.2022)
	Querungsstelle Talstraße-Anlage 1 (exportiert: 19.08.2022)
	Seite 1






